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Der Einwohnerrat Buchs beschliesst, gestützt auf § 34 Abs. 3 des Ge-
setzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (Baugesetz, 
BauG) vom 19. Januar 1993,

folgendes

REGLEMENT ÜBER DIE 
FINANZIERUNG VON ERSCHLIESSUNGSANLAGEN

A. Allgemeine Bestimmungen

Präambel Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen bezie-
hen sich auf beide Geschlechter. 

§ 1

Geltungsbereich 1Dieses Reglement regelt die Finanzierung der Kosten für die öffentli-
chen Erschliessungsanlagen (Strassen, Anlagen der Versorgung mit 
Wasser und der Abwasserbeseitigung und weiterer Erschliessungsanla-
gen). 

2Der Tarif und die Gebührenordnung im Anhang bilden integrierende 
Bestandteile des Reglementes. 

§ 2

Finanzierung der Er-
schliessungsanlagen, 
Grundsätze

1Für die Kosten für Erstellung, Änderung, Erneuerung und Betrieb der 
öffentlichen Anlagen erhebt der Gemeinderat von den Grundeigentü-
mern 
a) Erschliessungsbeiträge;
b) Anschlussgebühren;
c) jährliche Benützungsgebühren, bestehend aus Grundgebühr und 

Verbrauchsgebühr

2Die einmaligen und wiederkehrenden Abgaben dürfen den Gesamt-
aufwand für Erstellung, Änderung, Erneuerung und Betrieb der öffentli-
chen Anlagen sowie die Verzinsung der Schulden nach Abzug der Leis-
tungen von Bund und Kanton nicht übersteigen. Rückstellungen für künf-
tige Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung aus 
den Anschlussgebühren und den jährlichen Benützungsgebühren sind 
zulässig. 
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§ 3

Mehrwertsteuer Alle festgelegten Abgabentarife verstehen sich ohne Mehrwertsteuerzu-
schlag. Die von der Gemeinde für ihre Leistungen zu erbringende eid-
genössische Mehrwertsteuer wird den Abgabepflichtigen zusätzlich zu 
den Abgaben auferlegt. Sie wird separat ausgewiesen und ist mit der 
Abgaben- bzw. Gebührenverfügung zur Zahlung fällig.

§ 4

Gebührenanpassung 1Die Anschlussgebühren basieren auf dem Zürcher Wohnbaukostenin-
dex, Stand vom 1. April 2006. Sie werden vom Gemeinderat jeweils auf 
den 1. Januar an den neuen Indexstand angepasst, sofern sich der In-
dex seit der letzten Gebührenanpassung um mehr als 10 Punkte verän-
dert.

2Der Gemeinderat ist ermächtigt, die Verbrauchs- und die Benützungs-
gebühren derart anzupassen, dass die Eigenwirtschaftlichkeit gewähr-
leistet ist.

3Die jeweils aktuellen Gebühren (Tarif gemäss Anhang) werden als Ein-
lageblätter aktualisiert und dem Reglement beigelegt oder separat ab-
gegeben.

§ 5

Verjährung 1Bezüglich der Verjährung gelten die Bestimmungen des Gesetzes über 
die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG).

2Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für periodisch zu erbringende Leis-
tungen beginnt nach Abschluss des Rechnungsjahres.

§ 6

Zahlungspflichtige Zur Bezahlung der Abgaben sind diejenigen Personen verpflichtet, de-
nen im Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungspflicht laut Grundbuch das 
Eigentum zusteht. Wo ein selbstständiges Baurecht besteht, ist der Bau-
rechtsnehmer zahlungspflichtig.

§ 7

Verzug, Rückerstattung 1Für Abgaben, die bis zum Verfalltag nicht bezahlt sind, wird ohne Mah-
nung ein Verzugszins nach Massgabe des Ansatzes der Aargauischen 
Kantonalbank für neue Gemeindedarlehen zuzüglich 2 % berechnet. 

2Soweit geleistete Abgaben zurückerstattet werden müssen, sind sie 
zum gleichen Ansatz zu verzinsen.

§ 8
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Härtefälle, besondere 
Verhältnisse, Zahlungser-
leichterungen

1Der Gemeinderat ist berechtigt, in offensichtlichen Härtefällen oder wo 
die Anwendung dieses Reglementes unangemessen wäre, die Abgaben 
ausnahmsweise anzupassen.

2Er kann Zahlungserleichterungen gewähren.

B. Erschliessungsbeiträge

§ 9

Grundsätze 1Die Gemeinde erhebt nach den Bestimmungen dieses Reglementes 
von den Grundeigentümern Beiträge an die Kosten der Erschliessung 
mit Strassen, Anlagen der Versorgung mit Wasser, Anlagen der Abwas-
serbeseitigung und weitere leitungsgebundene Anlagen.

2 Zu verteilen sind die tatsächlichen Kosten der erstellten Werke nach 
Abzug der Subventionen von Bund und Kanton.

§ 10

Kosten Als Kosten der Erstellung, Änderung und Erneuerung gelten namentlich:
a) die Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungskosten;
b) die Landerwerbskosten und die Kosten für den Erwerb anderer 

Rechte;
c) die Bau- und Einrichtungskosten sowie die Kosten für Anpassungs-

arbeiten;
d) die Kosten der Vermessung und Vermarkung;
e) die Finanzierungskosten.

§ 11

Beitragsplan 1Der Beitragsplan enthält:
a) den Voranschlag über die Erstellungskosten;
b) den Kostenanteil des Gemeinwesens;
c) den Plan über die Grundstücke bzw. Grundstücksflächen, für die 

Beiträge zu erbringen sind (Perimeterplan);
d) die Grundsätze der Verlegung;
e) das Verzeichnis aller zu Beitragsleistungen herangezogener Grund-

eigentümer mit Angabe der von ihnen geforderten Beiträge;
f) die Bestimmung der Fälligkeit der Beiträge;
g) eine Rechtsmittelbelehrung.

2An Stelle eines Beitragsplanes kann mit den Betroffenen ein Erschlies-
sungsvertrag gemäss § 37 BauG abgeschlossen werden.
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§ 12

Anlagen mit 
Mischfunktion

Dienen Anlagen gleichzeitig der Grob- und der Feinerschliessung, so 
sind die Kostenanteile nach dem Verhältnis der Erschliessungsfunktion 
zu bemessen.

§ 13

Auflage und Mitteilung 1Auf Ort und Zeitpunkt der öffentlichen Auflage des Beitragsplanes ist 
vorgängig im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde hinzuweisen.

2Den Beitragspflichtigen ist die Auflage zusammen mit der Höhe des 
Beitrages durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen.

§ 14

Vollstreckung Ist der Beitrag in Rechtskraft erwachsen, ist er einem vollstreckbaren 
gerichtlichen Urteil gleichgestellt.

§ 15

Bauabrechnung 1Überschreitet die Bauabrechnung den Kreditbeschluss um mehr als 
10 % (exkl. teuerungsbedingte Mehrkosten), so ist sie vor der Verab-
schiedung der Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat während 
30 Tagen öffentlich aufzulegen.

2Sie kann innert der Auflagefrist angefochten werden. Für das Verfahren 
gilt § 35 Abs. 2 BauG.

§ 16

Zahlungspflicht Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn der öffentlichen Auflage des Bei-
tragsplanes. 

§ 17

Fälligkeit 1Erschliessungsbeiträge werden frühestens mit Baubeginn der Anlage 
fällig, für welche sie erhoben werden. 

2Im Übrigen wird die Fälligkeit im Beitragsplan bestimmt. Dieser kann, 
entsprechend dem Fortgang der Arbeiten, Teilzahlungen vorsehen.

3Die Beiträge sind auch dann fällig, wenn gegen den Beitragsplan Ein-
sprache bzw. Beschwerde geführt wird.

C. Strassen
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§ 18

Erschliessungsbeiträge 1Die Grundeigentümer leisten nach Massgabe der ihnen erwachsenden 
wirtschaftlichen Sondervorteile Beiträge an die Kosten der Erstellung 
und Änderung von Strassen. Sie tragen die Kosten der Feinerschlies-
sung in der Regel vollumfänglich, jene der Groberschliessung höchstens 
zu 70 %.

2Die Abgrenzung der Grob- und Feinerschliessung wird im Beitragsplan 
geregelt. Wegleitend ist die Abgrenzung im jeweils aktuellen Verkehrs-
richtplan der Gemeinde Buchs. Haupt- und Sammelstrassen zählen zur 
Groberschliessung, die Quartiererschliessungsstrassen zur Feiner-
schliessung.

3Die Erneuerung und der Unterhalt von Strassen sind nicht beitrags-
pflichtig. 

§ 19

Privatstrassen im 
Gemeingebrauch

Der Gemeinderat regelt den Unterhalt und die Erneuerung von dem 
Gemeingebrauch zugänglichen Privatstrassen und allfällige Beiträge 
daran nach Anhörung der betroffenen Grundeigentümer mittels Verfü-
gung. Er erlässt dazu entsprechende Richtlinien.

D. Wasserversorgung

I. Erschliessungsbeiträge

§ 20

Bemessung 1Die Grundeigentümer leisten nach Massgabe der ihnen erwachsenden 
wirtschaftlichen Sondervorteile Beiträge an die Kosten der Neuerschlies-
sung von Baugebieten mit Anlagen der Wasserversorgung. Sie tragen 
die Kosten der Feinerschliessung in der Regel vollumfänglich, jene der 
Groberschliessung höchstens zu 70 %. Zur Groberschliessung zählen 
Leitungen und Anlagen, die im Generellen Wasserprojekt enthalten sind.

2Werden Erschliessungsbeiträge geleistet, wird die Anschlussgebühr um 
die Hälfte des geleisteten Erschliessungsbeitrages ermässigt (max. um 
die gesamte einmalige Anschlussgebühr).

II. Anschlussgebühr 
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§ 21

Bemessung 1Für den Anschluss an die Wasserversorgung erhebt die Gemeinde eine 
Anschlussgebühr aufgrund der Belastungswerte aller in der angeschlos-
senen Baute installierten Auslauforgane und Apparate, gemäss den 
Leitsätzen W3 des SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Was-
serfachs).

2In jedem Fall wird ein Mindestbeitrag pro Anschlussstelle an die Haupt-
leitung verrechnet.

§ 22

Nachträgliche 
Änderungen

1Werden bei bereits angeschlossenen Bauten die installierten Belas-
tungswerte erhöht, so ist für die zusätzlich installierten Auslauforgane 
und Apparate gemäss den Leitsätzen W3 des SVGW eine zusätzliche 
Anschlussgebühr zu bezahlen. Der Grundeigentümer ist verpflichtet, 
eine Erhöhung der installierten Belastungswerte umgehend nach deren 
Inbetriebnahme zu melden. 

2Wird ein bereits angeschlossenes Gebäude abgebrochen und an des-
sen Stelle ein Neubau errichtet, so werden die seinerzeit bezahlten ein-
maligen Abgaben ohne Aufrechnung von Teuerung und Zinsen ange-
rechnet. Die Beweislast für die bereits entrichteten Anschlussgebühren 
liegt beim Grundeigentümer.

3Bei nachträglicher Beseitigung von Auslauforganen und Apparaten 
oder wenn ein abgebrochenes Gebäude nicht durch einen Neubau er-
setzt wird, werden die Anschlussgebühren nicht zurückerstattet. 

4In Fällen, wo die Berechnungsart nach den installierten Belastungswer-
ten die besonderen Verhältnisse zu wenig berücksichtigt (z. B. Fabriken, 
Gewerbebauten, Lagerbauten mit geringem Wasserverbrauch, Schwimm-
bäder, landwirtschaftliche Bauten), wird die Anschlussgebühr aufgrund 
des Wasserverbrauchs (1 Belastungswertaequivalent = 6 l/min) während 
ein bis drei Jahren ermittelt. 

§ 23

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht bei Neubauten mit dem Anschluss an die 
Wasserversorgung. Bei einer nachträglichen Erhöhung der installierten 
Belastungswerte entsteht die Zahlungspflicht mit der Inbetriebnahme der 
zusätzlichen Auslauforgane und Apparate. Ersatzbauten sind Neubau-
ten gleichgestellt.
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§ 24

Sicherstellung 1Der Gemeinderat verlangt bei Erteilung der Anschlussbewilligung bzw. 
bei Erteilung der Baubewilligung Sicherstellung (Vorauszahlung, Sperr-
konto, Bankgarantie) für die mutmassliche Anschlussgebühr, berechnet 
aufgrund der Installationsanzeige und der bewilligten Baupläne. Die Si-
cherstellung ist spätestens vor Baubeginn zu leisten. 

Erhebung 2Nach Eintritt der Zahlungspflicht bzw. erfolgter Schlusskontrolle der 
Baute (mit Erhebung der Belastungswerte) erlässt der Gemeinderat die 
definitive Zahlungsverfügung. Die Anschlussgebühr wird innert 60 Tagen 
nach Rechtskraft der Zahlungsverfügung zur Zahlung fällig. 

3Werden nachträgliche Änderungen der Gemeinde verspätet oder gar 
nicht gemeldet, wird die zusätzliche Anschlussgebühr ungeachtet des 
Zeitpunktes der Rechnungsstellung innert 60 Tagen nach der Inbetrieb-
nahme der nachträglich installierten Auslauforgane und Apparate zur 
Zahlung fällig.

III. Benützungsgebühr (Wasserzins)

§ 25

Benützungsgebühren 1Soweit die Kosten für die Erstellung, Änderung und Erneuerung nicht 
durch Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren gedeckt werden 
sowie für den Betrieb sind Benützungsgebühren zu entrichten. 

2Der Gemeinderat kann Vorauszahlung bis zur Höhe der mutmasslichen 
Jahresgesamtgebühren verlangen. 

3Bei Verkauf von Liegenschaften haften Verkäufer und Käufer für ge-
schuldete oder noch nicht abgerechnete Gebühren solidarisch. Die Kos-
tenanteile werden nach der Bezugsdauer berechnet.

§ 26 

Bemessung Die Benützungsgebühren bestehen aus der Grundgebühr und der Ver-
brauchsgebühr. Die Erhebung erfolgt jährlich.

§ 27

Grundgebühr Die Grundgebühr bemisst sich nach dem Nennwert des Wasserzählers; 
(Qmax für maximale kurzzeitige Belastung in m3/h). Die Mietgebühr des-
selben ist darin eingeschlossen. Die Grösse des Wasserzählers wird 
aufgrund der angeschlossenen Installation durch die Wasserversorgung 
Buchs (WVB) bestimmt.

§ 28
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Verbrauchsgebühr Die Verbrauchsgebühr basiert auf dem vom Wasserzähler ermittelten 
Wasserbezug. Die Ablesung erfolgt mindestens einmal jährlich.

§ 29

Sonderfälle Für Bauwasser, Festwirtschaften, Schaustellerbuden u. dgl. sind je nach 
Umfang die Verbrauchsgebühr und die Miete für den Wasserzähler oder 
eine von der WVB festgelegte Pauschalgebühr zu entrichten.

E. Abwasser

I. Erschliessungsbeiträge

§ 30

Bemessung 1Die Grundeigentümer leisten nach Massgabe der ihnen erwachsenden 
wirtschaftlichen Sondervorteile Beiträge an die Kosten der Neuerschlies-
sung von Baugebieten mit Anlagen der Abwasserbeseitigung. Sie tragen 
die Kosten der Feinerschliessung in der Regel vollumfänglich, jene der 
Groberschliessung höchstens zu 70 %. Zur Groberschliessung zählen 
Leitungen und Anlagen, die im Generellen Entwässerungsplan enthalten 
sind.

2Werden Erschliessungsbeiträge geleistet, wird die Anschlussgebühr um 
die Hälfte des geleisteten Erschliessungsbeitrages (max. um die gesam-
te einmalige Anschlussgebühr) ermässigt.

§ 31

Sanierungsleitungen 1Die Kosten der Sanierungsleitungen sind in der Regel von den Verur-
sachern zu tragen. Bei mehreren Zahlungspflichtigen erfolgt die Kosten-
verlegung nach Massgabe aller Geschossflächen - einschliesslich der 
Mauer- und Wandquerschnitte - innerhalb des Gebäudekubus. Soweit 
der Beitrag des Einzelnen die Aufwendungen für eine mechanisch-bio-
logische Einzelkläranlage übersteigt, gehen die Kosten zulasten des 
Rechnungskreises Abwasser. 

2Werden Sanierungsbeiträge geleistet, wird die Anschlussgebühr um die 
Hälfte des geleisteten Sanierungsbeitrages (max. um die gesamte ein-
malige Anschlussgebühr) ermässigt.

Die Beiträge der Grundeigentümer für Anlagen der Groberschliessung betragen 30 %, für jene der Feinerschliessung 70 % der Baukosten.
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II. Anschlussgebühr

§ 32

Bemessung 1Für den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen erhebt die 
Gemeinde eine Anschlussgebühr. Diese setzt sich zusammen aus: 
a) Flächenbeitrag pro m2 des angeschlossenen Grundstücks 

aa) in Industrie- und Gewerbezonen
ab) in allen übrigen Zonen

b) Beitrag nach Belastungswerten, ermittelt aufgrund der in der ange-
schlossenen Baute installierten Auslauforgane und Apparate, gemäss 
den Leitsätzen W3 des SVGW, jedoch mindestens ein Grundbeitrag pro 
Anschlussstelle an die Hauptleitung.

2Ist bei der teilweisen Überbauung eines Grundstücks der nicht überbau-
te Teil so gross, dass unter Berücksichtigung von Stellung des Gebäu-
des, Abstandsvorschriften und Ausnützungsziffer weitere zonengemäs-
se Bauten erstellt werden können, so wird der für das angeschlossene 
Gebäude beanspruchte Teil der Ausnützungsmöglichkeit bei der Gebüh-
renberechnung berücksichtigt. Bei Bauten in Industrie- und Gewerbezo-
nen ist jedenfalls für die gesamte Grundstücksfläche der Flächenbeitrag 
zu entrichten.

3Auf den Flächenbeitrag erfolgt ein Zuschlag pro m2 Gebäudegrundflä-
che, wenn das Dachwasser nicht versickert oder direkt in einen Vorfluter 
geleitet wird. 

4Bei besonderen Verhältnissen (wie z. B. ausserordentlich grossem Ab-
wasseranfall, stossweise anfallendem oder stark verschmutztem Ab-
wasser) kann der Gemeinderat Zuschläge erheben.

§ 33

Nachträgliche 
Änderungen

1Bei bereits angeschlossen Bauten ist eine zusätzliche Anschlussgebühr 
zu bezahlen, wenn die installierten Belastungswerte (zusätzlich instal-
lierte Auslauforgane und Apparate gemäss den Leitsätzen W3 des 
SVGW) und/oder die zur Bebauung gehörende Grundstücksfläche nach-
träglich erhöht werden. Der Grundeigentümer ist verpflichtet, eine Erhö-
hung umgehend zu melden. 

2Wird ein bereits angeschlossenes Gebäude abgebrochen und an des-
sen Stelle ein Neubau errichtet, so werden die seinerzeit bezahlten ein-
maligen Abgaben ohne Aufrechnung von Teuerung und Zinsen ange-
rechnet. Die Beweislast für die bereits entrichteten Anschlussgebühren 
liegt beim Grundeigentümer. 

3Bei nachträglicher Beseitigung von Auslauforganen und Apparaten 
oder wenn ein abgebrochenes Gebäude nicht durch einen Neubau er-
setzt wird, werden die Anschlussgebühren nicht zurückerstattet.
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§ 34

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht bei bestehenden Gebäuden mit der Inbe-
triebnahme des Anschlusses und bei Neubauten mit dem Anschluss an 
die Kanalisation. Bei einer nachträglichen Erhöhung der installierten Be-
lastungswerte und/oder der zur Bebauung gehörenden Grundstücksflä-
che entsteht die Zahlungspflicht mit der Inbetriebnahme der zusätzlichen 
Auslauforgane und Apparate bzw. dem Abschluss der Bauarbeiten. Er-
satzbauten sind Neubauten gleichgestellt.

§ 35

Sicherstellung 1Der Gemeinderat verlangt bei Erteilung der Anschlussbewilligung bzw. 
bei Erteilung der Baubewilligung Sicherstellung (Vorauszahlung, Sperr-
konto, Bankgarantie) für die mutmassliche Anschlussgebühr, berechnet 
aufgrund der bewilligten Baupläne und der Installationsanzeige. Die Si-
cherstellung ist spätestens vor Baubeginn zu leisten. 

Erhebung 2Nach Eintritt der Zahlungspflicht bzw. erfolgter Schlusskontrolle der 
Baute (mit Erhebung der Belastungswerte) erlässt der Gemeinderat die 
definitive Zahlungsverfügung. Die Anschlussgebühr wird innert 60 Tagen 
nach Rechtskraft der Zahlungsverfügung zur Zahlung fällig.

3Werden nachträgliche Änderungen der Gemeinde verspätet oder gar 
nicht gemeldet, wird die zusätzliche Anschlussgebühr ungeachtet des 
Zeitpunktes der Rechnungsstellung innert 60 Tagen nach der Inbetrieb-
nahme der nachträglich installierten Auslauforgane und Apparate zur 
Zahlung fällig.

III. Benützungsgebühren

§ 36

Grundsatz 1Soweit die Kosten für die Erstellung, Änderung und Erneuerung nicht 
durch Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren gedeckt werden 
sowie für den Betrieb sind Benützungsgebühren zu entrichten. Die Er-
hebung erfolgt jährlich.

2Der Gemeinderat kann Vorauszahlung bis zur Höhe der mutmasslichen 
Jahresgesamtgebühren verlangen. 

3Bei Verkauf von Liegenschaften haften Verkäufer und Käufer für ge-
schuldete oder noch nicht abgerechnete Gebühren solidarisch. Die Kos-
tenanteile werden nach der Bezugsdauer berechnet.



EINWOHNERGEMEINDE BUCHS AG

Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen Seite 11

§ 37

Benützungsgebühr 1Die Benützungsgebühr für die Abwasseranlagen richtet sich nach dem 
Frischwasserverbrauch und wird pro Kubikmeter erhoben. 

2Bei ausserordentlicher Verschmutzung und stossweiser Belastung der 
Abwässer erhebt der Gemeinderat einen angemessenen Zuschlag. Er 
lässt sich dabei von unabhängigen Fachleuten beraten. Die Zuschläge 
berechnen sich nach dem gewichteten Verschmutzungsfaktor, gemäss 
Richtlinie VSA/FES "Finanzierung der Abwasserentsorgung; Anhang B" 
(VSA = Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute; FES = Schweize-
rischer Städteverband/Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt).

3Die Benützungsgebühr kann durch den Gemeinderat ermässigt werden, 
wenn nachgewiesenermassen und erlaubterweise Frischwasser nach 
dem Gebrauch nicht der Kanalisation zugeleitet wird (Landwirtschaftsbe-
triebe, Gärtnereien, Produktionsbetriebe, Kühlwasser usw.).

4Die Minimalgebühr beträgt Fr. 100.-- pro Jahr.

F. Weitere Erschliessungsanlagen

§ 38

Elektrische Energie, 
Versorgung mit Telefon, 
Kabelfernsehen und 
Ähnlichem

1Die Erstellung und Änderung von Anlagen der elektrischen Energiever-
sorgung, der Versorgung mit Telefon, Kabelfernsehen oder Ähnlichem 
erfolgen durch das beauftragte Werk. Der Bau solcher Anlagen bedarf 
der vorgängigen Bewilligung durch den Gemeinderat.

Erschliessungsbeiträge 2Wenn Kosten aus der Erstellung und Änderung von Anlagen der Fei-
nerschliessung von anderen Werken der Gemeinde belastet werden, so 
werden diese vollumfänglich auf die bevorteilten Grundeigentümer ver-
teilt. Dafür werden Erschliessungsbeiträge erhoben.

G. Rechtsschutz und Vollzug

§ 39

Rechtsschutz, 
Vollstreckung

1Für den Rechtsschutz und das Verfahren gelten die kantonalen Vor-
schriften.

2Die Vollstreckung richtet sich nach den Bestimmungen des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes (VRPG).

H. Schluss- und Übergangsbestimmungen
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§ 40

Inkrafttreten 1Das Reglement tritt per 1. Januar 2007 in Kraft.

2Auf diesen Zeitpunkt sind das Wasserreglement und der Anhang zum 
Wasserreglement (Tarif) vom 27. Juni 1972 und das Abwasserreglement 
vom 8. Dezember 1982/25. Oktober 1988/26. Oktober 1994 mit Techni-
schem Anhang zum Abwasserreglement vom 24. Januar 1983 aufgeho-
ben.

§ 41

Übergangs-
bestimmungen

1Die Gebühren und Beiträge, deren Zahlungspflicht unter dem früheren 
Reglement eingetreten ist, werden durch das neue Reglement nicht be-
rührt. 

2Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Gesuche werden nach den 
Vorschriften dieses Reglementes beurteilt.

Vom Einwohnerrat beschlossen am 5. Dezember 2006 

EINWOHNERRAT BUCHS AG
Der Präsident: Die Protokollführerin:

Walter Wyler Cornelia Byland
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J. Anhang

Tarif und Gebührenordnung 
zum Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen 

Mehrwertsteuer Alle Tarife verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

I. Erschliessungsbeiträge (§§ 9-17, 18, 20, 30, 31, 38)

Der Gemeinderat entscheidet gemäss übergeordnetem Recht und den 
Grundsätzen des Reglementes im Einzelfall über die Erhebung von Er-
schliessungsbeiträgen und die Ausarbeitung von Beitragsplänen. 

II. Anschlussgebühren (§§ 21-24, 32-35)

Wasser Die Anschlussgebühr berechnet sich nach Belastungswerten (BW), ge-
mäss den Leitsätzen W3 des SVGW, und beträgt:

Belastungswerte Fr. 83.24 pro BW 

Mindestgebühr Im Minimum werden 10 BW pro Anschlussstelle an die Versorgungslei-
tung verrechnet.

Abwasser Die Anschlussgebühr setzt sich zusammen aus:

Flächenbeitrag a) Flächenbeitrag pro m2 des angeschlossenen Grundstücks

aa) in den Industrie- und Gewerbezonen Fr. 30.27 pro m2 

ab) in allen übrigen Zonen Fr. 17.66 pro m2 

Zuschlag Dachwasse-
reinleitung

ac) Zuschlag auf den Flächenbeitrag: Fr. 8.83 pro m2 Gebäude-
grundfläche, wo das Dachwasser nicht versickert oder in einen 
Vorfluter geleitet wird.

Beitrag nach 
Belastungswerten

b) Nach Belastungswerten (BW), gemäss den Leitsätzen W3 des 
SVGW, und beträgt:
Fr. 208.09 pro BW.

Mindestgebühr Im Minimum werden 10 BW pro Anschlussstelle an die Kanalisationslei-
tung verrechnet.
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III. Benützungsgebühren (§§ 25-29, 36 und 37)

Wasser
Grundgebühr Die Grundgebühr bemisst sich nach dem Nennwert des Wasserzählers 

und beträgt jährlich:
Zählergrösse ¾" (5 m3) Fr.  50.--
Zählergrösse 1" (7 m3) Fr.  70.--
Zählergrösse 11/4" (10 m3) Fr. 100.--
Zählergrösse 11/2" (20 m3) Fr. 200.--
Zählergrösse 2" (30 m3) Fr. 300.--
für jeden weiteren m3 Fr. 10.--

Verbrauchsgebühr Die Verbrauchsgebühr bemisst sich nach dem gemessenen Frischwas-
serbezug und beträgt Fr. 1.20/m3.
(wirksam ab 01.01.2017)

Bauwasser Bauwasserentschädigung
für Einfamilienhäuser Fr. 50.--/EFH
für Mehrfamilienhäuser Fr. 25.--/Wohnung
für Grossbaustellen: Grundbeitrag/Miete Wasserzähler Fr. 100.--
plus Verbrauchsgebühr

Abwasser

Benützungsgebühr Die Benützungsgebühr richtet sich nach dem Frischwasserverbrauch 
und beträgt Fr. 1.15/m3.
(rückwirkender Gemeinderatsbeschluss vom 11.06.2007,
wirksam ab 1.10.2006 = Beginn hydrologisches Jahr)

Zuschlag für Starkver-
schmutzer

Die Berechnung der Zuschläge für Starkverschmutzer erfolgt gemäss 
§ 37.

Minimalgebühr Die Minimalgebühr beträgt Fr. 100.-- pro Jahr und Anschluss.


